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Partien selbst zum Essen nicht unterbrechen wollte. Er lieB sich
gewohnheitsgemidfl gerostetes Brot mit Fleisch belegt an den Spiel-
tisch bringen; so haftete schlieBlich diesen Brotchen sein Name an.
Auch ein Spitzname kann in einem Begriff fortleben, wie etwa in
dem Wort Grog. Es wurde von Matrosen geprigt, die Rache an einem
Vorgesetzten mit diesem Uebernamen nehmen wollten, als er ihnen
statt Rum ein Gemisch von Rum und heiBem Wasser vorsetzen lieB.

Eigenartig ist der Zusammenhang zwischen der Bezeichnung
Silhouette und ihrem Namengeber, dem franzosischen Finanzmini-
ster Silhouet. Er war nicht etwa der Schopfer dieser jeder Aus-
schmiickung entbehrenden Bildchen, er tat sich in einem ganz andern
Gebiet, nimlich in der Sparsamkeit, auBergewshnlich hervor. So
ist sein Name der «sparsamsten» aller Zeichnungsarten, der Sil-
houette, beigelegt worden. Ein Gegensatz hierzu bildet das Wort
Gobelin. Es ist der Name eines Pariser Wollfirbers, der die prich-
tig gewobenen Teppiche erfunden hat.

Namen von Menschen, die einst gelebt, haben der Sprache fiir die
Benennung mancher toten Begriffe dienen miissen; durch sie sind
aber auch viele gro3e Manner zu einem verdienten und bleibenden
Gedenken gekommen.

Emanuel Riggenbach

Pliadoyer fiir eine Verwaltungshochschule

Es gehort zu den Phinomenen unserer hochentwickelten Gesell-
schaft, daB8 sich die offentliche Verwaltung in Bund und Kanton
stindig ausdehnt. So stieg beispielsweise die Zahl des Bundesper-
sonals im Zeitraum von 1939 bis 1962 von 65 325 auf 110 884. Eine
dhnliche Zuwachsrate weisen die kantonalen Verwaltungen und
Regiebetriebe auf. Es ist anzunehmen, daB dieser VergroBerungs-
trend der Verwaltung auch in Zukunft anhalten wird. Die Ausdeh-
nung der Verwaltung manifestiert sich jedoch nicht bloB in Be-
schiftigungsziffern — wenn man die Zahl der Verwaltungsangestell-
ten in Beziehung zur jeweiligen aktiven Bevilkerung setzt, 1iBt sich
sogar ein prozentualer Riickgang feststellen —, sondern in einem
viel gréBBeren Ausmaf} in einer starken Ausdehnung der faktischen
Kompetenzen der Verwaltung. Die Verwaltungssprachgebiete haben
sich gewaltig vermehrt, und damit ist auch ein iiberproportional
gestiegener Bedarf an geschultem, inshbesondere auch akademisch
geschultem Verwaltungspersonal entstanden.

Die meisten Kaderstellen innerhalb der Verwaltung sind heute
mit Juristen und, in geringerem Umfange allerdings, mit National-
okonomen besetzt. Mit Recht wies nun kiirzlich der Basler Ver-
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waltungsrechtler Prof. Eichenberger darauf hin, daB es besonders
an fiir Verwaltungsaufgaben wirklich geschulten Oekonomen fehle,
da deren Ausbildung im wesentlichen auf die Bediirfnisse der Pri-
vatwirtschaft zugeschnitten seien. Auch die Ausbildung der Juristen
beriicksichtigt im allgemeinen die spezifischen Probleme der Ver-
waltung zu wenig. Man muB8 sich allerdings die F rage stellen, ob
es iiberhaupt zur Aufgabe der traditionellen juristischen und sozial-
wissenschaftlichen Fakultiten unserer Universitit gehort, spezielle
Verwaltungsbeamte heranzubilden. Der Schreibende neigt eher dazu,
diese Frage zu verneinen, weil sich die Ausbildung zum Verwal-
tungsfachmann sinnvoll weder in ein juristisches noch in ein sozial-
wissenschaftliches Studium eingliedern lieBe, ohne daB man die
entsprechenden Fakultiten stark ausbauen wiirde. Ein solcher Aus-
bau wire zwar denkbar, doch miilte in diesem Falle die Verwal-
tungswissenschaft innerhalb der entsprechenden Fakultit eine selb-
stindige Stellung einnehmen, etwa analog zu der Position, die die
National6konomie innerhalb der juristischen bzw. philosophisch-
historischen Fakultiten unserer Universititen einnimmt. Zumindest
miiBlten verwaltungswissenschaftliche Institute geschaffen werden.

Eine wirkungsvollere Losung des Problems der Verwaltungskader-
ausbildung diirfte jedoch die Schaffung einer Eidgenéssischen Ver-
waltungshochschule sein, die vom Bund zu organisieren wire. In
einer solchen gesamtschweizerischen Hochschule kénnten die nicht
sehr zahlreichen schweizerischen Verwaltungswissenschafter zu
einem qualifizierten Lehrkérper zusammengefaBt werden. AuBer-
dem verfiigt heute allein der Bund iiber die notigen finanziellen
Mittel, um eine solche Verwaltungshochschule groBziigig aufzubauen.

Welches wiren nun die Aufgaben, die eine Eidgenéssische Ver-
waltungshochschule zu erfiillen hitte ?

In erster Linie sollte sie die Maglichkeit bieten, ein vollstandiges
verwaltungswissenschaftliches Studium mit akademischem Abschluf8
(Lizentiat bzw. Diplom, Doktorat) zu absolvieren. Weiter hitte sie
verwaltungswissenschaftliche Kurse durchzufiihren, in denen sich
mit speziellen Verwaltungsaufgaben betraute Juristen und National-
okonomen weiterbilden konnten. Selbstverstindlich sollte es auch
talentierten jiingeren Verwaltungsbeamten, die iiber keine Matur
verfiigen, erméglicht werden, sich an dieser Hochschule weiterzu-
bilden. Zusammen mit der Verwaltungshochschule wire auch ein
groBes verwaltungswissenschaftliches Institut zu griinden, das neben
seinen Ausbildungsaufgaben auch bestimmte praktische Forschungs-
aufgaben innerhalb der Bundesverwaltung oder der kantonalen

Verwaltungen erfiillen kénnte.
Markus Schelker, Basel

92



	Plädoyer für eine Verwaltungshochschule

